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Erwägungen

E. 1
Das vorliegende Berufungsverfahren wird mit dem Berufungsverfahren LE110045
vereinigt und unter dieser Nummer weitergeführt.

E. 2
Das vorliegende Berufungsverfahren wird als dadurch erledigt abgeschrie- ben.

E. 3
Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsschein, sowie an die I.
Zivilkammer zu den Akten des Prozesses LE110045 und an die Ober- gerichtskasse.
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